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(2) Steuervergehen (Zollvergehen) sind auch der Bann
bruch und eine Begünstigung, die einer Person, die ein 
Steuervergehen begangen hat, gewährt wird.

§ 898
Wenn in Betrieben von juristischen Personen oder Per

sonenvereinigungen Steuervergehen begangen werden, 
kann da, wo das Gesetz die Strafe für verwirkt erklärt, 
ohne daß ein Verschulden einer natürlichen Person fest
gestellt zu werden braucht, die Geldstrafe gegen die juri
stische Person oder Personenvereinigung selber erkannt 
und diese in die Kosten des Strafverfahrens verurteilt 
werden.

§ 394
(aufgehoben)

§ 895
(1) Straffrei bleibt, wer in unverschuldetem Irrtum 

über das Bestehen oder die Anwendbarkeit steuerrecht
licher Vorschriften die Tat für erlaubt gehalten hat.

(2) Wer aus Mangel an der Sorgfalt, zu der er nach den 
Umständen verpflichtet und nach seinen persönlichen 
Verhältnissen fähig war, die Tat für erlaubt gehalten hat, 
wird wegen Fahrlässigkeit bestraft.

§ 896
(1) Wer zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines 

anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile erschleicht 
oder vorsätzlich bewirkt, daß Steuereinnahmen verkürzt 
werden, wird wegen Steuerhinterziehung mit Geldstrafe 
bestraft. Der Höchstbetrag der Geldstrafe ist unbe
schränkt. Neben der Geldstrafe kann auf Gefängnis bis 
zu zwei Jahren erkannt werden.


